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Beschlussvorschlag 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss legt der Bürgerschaft den abschließenden Prüfvermerk 
als Grundlage für die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses des 
Städtebaulichen Sondervermögens 192 (SSV 192) Wieck- Ortskern für das Haushaltsjahr 
2016 vor. 

1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nimmt den Prüfbericht 
zum Jahresabschluss 2016 des SSV 192 des Rechnungsprüfungsamtes zur Kenntnis 
und macht sich diesen zu eigen. 

2. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister, die Beanstandungen aus der 
Prüfung des Jahresabschlusses 2016 zeitnah auszuräumen. 

 

Sachdarstellung 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss legt der Bürgerschaft den abschließenden Prüfvermerk 
als Grundlage für die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016 des 
SSV 192 vor. Der Ausschuss hat die Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes zur 
Prüfung des Jahresabschlusses 2016 beraten und macht darüber hinaus keine weiteren 
Feststellungen. 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 hat zu Beanstandungen geführt. Auf dieser 
Grundlage wird dem Jahresabschluss 2016 ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk 
testiert. Dennoch vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des SSV 192. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, den Jahresabschluss 2016 
des SSV 192 Wieck- Ortskern der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der geprüften 
Fassung festzustellen. 
 
Die bisherige Anlage 3 (Entwurf des Prüfvermerks des Rechnungsprüfungsausschusses) 
wurde durch die finale Anlage 3 (Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses) ersetzt.  
 

Finanzielle Auswirkungen 
 



Haushalt Haushaltsrechtliche Auswirkungen  
(Ja oder Nein)? HHJahr 

Ergebnishaushalt Ja  2017 ff. 
Finanzhaushalt Ja  2017 ff. 

  
  Teil- 

haushalt 
Produkt/Sachkonto/ 

Untersachkonto Bezeichnung Betrag in € 

1  diverse       
  

  HHJahr Planansatz 
HHJahr in € gebunden in € Über-/ Unterdeckung  

nach Finanzierung in € 
1         

  
  HHJahr Produkt/Sachkonto/ 

Untersachkonto Deckungsvorschlag Deckungsmittel in € 

1       
  
Folgekosten (Ja oder Nein)?   

  
  HHJahr Produkt/Sachkonto/ 

Untersachkonto 
Planansatz  

in € 
Jährliche  

Folgekosten für Betrag in € 

1           
  
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 

Ja, positiv Ja, negativ Nein 
     Nein 

  
Begründung: 
  
 

Anlage/n 
 

1 Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes JA 2016 SSV 192 öffentlich 
 

2 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes JA 2016 SSV 192 öffentlich 
 

3 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses JA 2016 SSV 192 öffentlich 
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Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz
BA Bauabschnitt
BBR Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie
bzw. beziehungsweise
DA Dienstanweisung
EDV Elektronische Datenverarbeitung
EOB Eröffnungsbilanz
GemHVO-Doppik Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
GemKVO-Doppik Gemeindekassenverordnung-Doppik
Hhj. Haushaltsjahr
i.H.v. in Höhe von
i.V. m. in Verbindung mit
KHH Kernhaushalt
KPG M-V Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern
KVM-V Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
LFIM-V Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern
M-V Mecklenburg-Vorpommern
NKHR M-V Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Mecklenburg-

Vorpommern
OB Oberbürgermeister
RPA Rechnungsprüfungsamt
SOS Soziale Stadt
SUB Stadtumbau Ost
SSV Städtebauliches Sondervermögen
u.a. und andere
UHGW Universitäts- und Hansestadt Greifswald
UV Umlaufvermögen
W Verwaltungsvorschrift
VWN Verwendungsnachweis



1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Prüfauftrag

Entsprechend 8 1 Abs. 1 KPG M-V obliegt der Gemeinde die örtliche Prüfung ihrer Haushalts- und
Wirtschaftsführung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises. Der Rechnungsprüfungsausschuss
führt die örtliche Prüfung durch. Er hat sich des RPAs zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet
ist. Die Endverantwortung für die örtliche Prüfung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss.

Die örtliche Prüfung umfasst nach 83 Abs. 1Nr. 1und 3 KPG M-V die Prüfung des Jahresabschlusses
einschließlich der Anlagen sowie der Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

1.2 Prüfungsumfang

Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, der Jahresabschlüsse und der Anlagen lie-

gen in der Verantwortung des OBs.

Gegenstand der Prüfung war der vorgelegte Jahresabschluss 2016 mit den Bestandteilen:

e Ergebnisrechnung
e Finanzrechnung
«e Bilanz
«e Anhang

Des Weiteren wurden die dem Jahresabschluss beigefügten Anlagen in die Prüfung einbezogen:

«e Anlagenübersicht
e Forderungsübersicht
e Verbindlichkeitenübersicht
e Übersicht über die über das Ende des Hhj. hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
e Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Aus-

zahlungen
e Angaben zu den Vorräten
e Darlehensübersicht
«e Zuwendungsübersicht
e Grundstücksverzeichnis

Weitere Anlagen sind die Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung sowie die
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kas-
senkredite im Haushaltsjahr (Muster 5a), die It. 8 48 GemHVO-Doppik Bestandteil des Anhangs sind.

Entsprechend 8 3a KPG M-V ist der Jahresabschluss dahingehend zu prüfen, ob

® erein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
vermittelt und

e die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrecht-
lichen Bestimmungen beachtet worden sind.



Die Prüfung des Jahresabschlusses durch das RPA vollzog sich nach den Grundsätzen des risiko-

orientierten Prüfungsansatzes. Das Vorgehen war darauf ausgerichtet, dass wesentliche Unrichtig-
keiten und Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften mit hinreichender Sicherheit erkannt wur-
den.

Ausgangspunkt der Prüfung war die Abstimmung der Finanzrechnung mit den korrespondierenden
Posten der Ergebnisrechnung, der Bilanz sowie den Anlagen zum Jahresabschluss. Diese basierte
auf Empfehlungen des Gemeinschaftsprojektes NKHR M-V zur Prüfung des Jahresabschlusses. Die
Wirksamkeit des rechnungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben
im Jahresabschluss mit seinen Bestandteilen und Anlagen wurden überwiegend auf der Basis von

Stichproben beurteilt. »

Zu den Ergebnissen der Prüfung wurde ein Prüfbericht erstellt. Eine Zusammenfassung der Prüfer-
gebnisse in einem Bestätigungsvermerk ist erfolgt.

Zur Prüfung wurden herangezogen:

e die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2016
e Sach- und Zeitbücher
e der letzte Tagesabschluss des Hhj. 2016
« Auswertungen aus dem Rechnungswesen AB-DATA und des Web Kompasses
e Zuwendungsbescheide
« sonstige Unterlagen

1.3 Prüfungsgrundlagen
e KPGM-V vom 06.04.1993 einschließlich der letzten Änderung vom 23.07.2019
«e Erläuterungen zum Kommunalprüfungsgesetz (KPG M-V) vom Ministerium für Inneres und

Europa von 05/2021
e GemHVO-Doppik vom 25.02.2008 einschließlich der letzten Änderung vom 09.04.2020
e GemKVO-Doppik vom 25.02.2008 einschließlich der letzten Änderung vom 19.05.2016
e \WV zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik vom 23.07.2019 einschließlich der Ersten Än-

derung der VV zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik vom 26.11.2020
e_ KV M-V vom 13.07.2011 einschließlich der letzten Änderung vom 23.07.2019
e interne DA und Richtlinien der UHGW

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 wurde am 17.12.2014 von der Bürgerschaft der UHGW
beschlossen, der Kommunalaufsicht angezeigt, am 27.04.2015 genehmigt und am 6.05.2015 ver-
öffentlicht. Damit ist diese zum 01.01.2016 in Kraft getreten.

2 Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist innerhalb von fünf Monaten nach Abschluss des Hhj. aufzustellen. Der Be-
schluss über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses durch die Gemeindevertretung ist
nach 8 60 KV M-V bis zum 31. Dezember des auf das Hhj. folgenden Hhj. einzuholen. Die UHGW
befindet sich damit bei der Erstellung der Jahresabschlüsse aufgrund der Umstellung der Doppik
weiterhin im Rückstand.



Gemäß 5 61 GemHVO-Doppik sind zur Vergleichbarkeit der Haushalte und der Jahresabschlüsse die
Muster zu beachten, die das Ministerium für Inneres und Europa durch VV bekannt gibt. Entspre-
chend den VW zu S 61 GemHVO-Doppik werden die in der Anlage 3 enthaltenen Muster verbindlich
bekannt gemacht. Die Prüfung des Jahresabschlusses ergab, dass die Bilanz, Ergebnis- und Finanz-
rechnung für das Hhj. 2016 ebenso wie die Anlagen zum Jahresabschluss grundsätzlich auf den für
verbindlich erklärten Mustern basieren. Angemerkt wird, dass die verwendeten Übersichten teilweise
weitere Angaben beinhalten. So werden bspw. bei der Ergebnis- und der Finanzrechnung nicht nur
die Gesamtermächtigungen des Hh;j. dargestellt, sondern zusätzlich die Planfortschreibungen. Dies
wird vom RPA mit getragen.

Angemerkt wird jedoch, dass die Darstellung der Übersicht über die über das Ende des Hhj. hinaus
geltenden Haushaltsermächtigungen an das verbindliche Muster angepasst werden muss, da die
verwendete Übersicht nicht alle verbindlich erforderlichen Daten beinhaltet.

Die Zeile 38 und 39 in der Finanzrechnung wurde von Seiten des Fachamtes auf einer separaten
Seite ausgewiesen. Der Softwareanbieter AB-Data arbeitet noch an der technischen Umsetzung, die
Werte der Zeilen 38 und 39 der Auswertung aus dem Programm zu erzeugen.

Angemerkt wird, dass in der separaten Darstellung der Zeile 38- Saldo der laufenden Ein- und Aus-
zahlungen zum 31. 12. des Vorjahres der bereinigte Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite
zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres dargestellt wurde.

2.2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Die Gemeinde hat aufgrund gesetzlicher Vorschriften sowie im Rahmen des internen Kontrollsys-
tems DA bzw. Arbeitsrichtlinien zur Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens sowie für die Buch-
haltung für das SSV zu erlassen. Für das SSV wurden die Richtlinie zur Erfassung und Bewertung des
SSVs zur Einführung und Umsetzung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (Ar-
beitsrichtlinie) sowie die BBR für SSV als separate DA/Arbeitsrichtlinien vorgelegt.

Aus Sicht des RPAs besteht nicht zwingend die Notwendigkeit, DA/Arbeitsrichtlinien separat für das
SSV zu erarbeiten. Es kann - sofern zutreffend - der Geltungsbereich von DA/Arbeitsrichtlinien des
KHH auf die SSV ausgeweitet werden, wie es bspw. bei der DA 20-1 zur Organisation des Rechnungs-
wesens Geschäftsbuchhaltung und bei der DA 20-3 für die Stadtkasse der UHGW bereits erfolgte.

Im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse des KHH wurde festgestellt und beanstandet, dass
DA/Arbeitsrichtlinien noch nicht vollständig erstellt wurden bzw. im Entwurf vorliegen. Somit besteht
die Notwendigkeit, diese umgehend zu erstellen bzw. zu überarbeiten und ggf. durch den OB für
verbindlich erklären zu lassen.

2.3 EDV

Bei der Buchführung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung ist die Einhaltung der Grundsätze
ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme gemäß 8 12 Abs. 1 GemKVO-Doppik sowie
8 26 Abs. 10 GemHVO-Doppik sicherzustellen.

Die UHGW setzt seit dem 01.01.2014 die doppische Finanzsoftware AB-DATA Web Finanzwesen ein.

Entsprechend Pkt. 3 der DA 10-34 erfolgte am 18.11.2019 die nach 8 59 KV M-V zwingend erfor-
derliche Freigabeerklärung für die im Rechnungswesen eingesetzte Finanzsoftware durch den OB



rückwirkend zum 01.01.2014. Es wird darauf hingewiesen, dass das Zertifikat des Softwareanbie-
ters AB-DATA Web Finanzwesen zum 16.12.2022 ausgelaufen ist. Die Kommune hat als Anwender
selbst einen umfassenden Test auf haushaltsrechtliche und IT-technische Mindeststandards durch-
zuführen und zu dokumentieren. Eine entsprechende Dokumentation konnte im Rahmen der Prü-

fung durch das Fachamt nicht vorgelegt werden. Dies stellt einen Mangel in der Ordnungsmäßigkeit
der Buchführung dar.

Die Ausdrucke berücksichtigen bereits spätere Rechtsänderungen, dies ist zulässig.

2.4 Buchungswesen

Die Begleitung des SSV erfolgt durch die Stabstelle Stadtsanierung. Damit war seitens der Stadt die
Verpflichtung gegeben, parallel zu den Abrechnungsanforderungen für Sanierungsgebiete die doppi-
schen Verbuchungen in das eigene Rechnungswesen zu übernehmen sowie einen entsprechenden
Jahresabschluss nach den Vorschriften der KV M-V und der GemHVO-Doppik zu erstellen.

Im Buchungsjournal sind sämtliche Verbuchungen des gesamten Jahres berücksichtigt.

Das Buchungswesen wurde stichprobenartig auf die Einhaltung des Konten- und Produktrahmenpla-
nes des Landes M-V und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft.

3 Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss zum 31.12.2015 mit einer Bilanzsumme von 490.927 ,11 EUR ist vom RPA
der UHGW geprüft und mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk mit Datum vom
05.01.2024 versehen worden.

Der Rechnungsprüfungsprüfungsausschuss hat sich mit Datum vom 10.01.2024 der Einschätzung
angeschlossen.

Der Jahresabschluss wurde am 22.02.2024 durch die Bürgerschaft festgestellt.

Die Veröffentlichung erfolgte am 12.03.2024.

Folgende Feststellungen wurden zum Jahresabschluss 2015 getätigt und waren zum Jahresab-
schluss 2016 auf ihre Umsetzung zu überprüfen:

1. ZurSicherung der Ordnungsmäßigkeit.des Rechnungswesens sowie der Buchführung hat die
Gemeinde Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens bzw. Arbeitsrichtli-
nien für die Buchhaltung zu erstellen. Die Prüfung ergab, dass Dienstanweisungen / Arbeits-
richtlinien noch nicht vollständig erstellt wurden bzw. im Entwurf vorliegen. Dienstanweisun-
gen / Arbeitsrichtlinien sind zu erstellen bzw. zu überarbeiten.

s

Eine Überarbeitung bzw. Aktualisierung der DA und Richtlinien ist noch nicht erfolgt.

2. Die Auszahlung der Verbindlichkeiten aus dem Hhj 2013 erfolgte nicht über investive, son-
dern laufende Auszahlungen. Die Liquiditätsveränderung war zwar insgesamt korrekt, wies
im investiven Teil der Anlage 5a aber zu geringe Auszahlungen aus.

=Die Anlage 5a wurde teilweise überarbeitet, eine weitere Korrektur ist im nächsten Jahres-
abschluss vorzunehmen.



3. Für die Forderungen aus Erstattung von Solidaritätszuschlägen und Kapitalertragsteuern
wurde anstelle des bisherigen Kontos 1649 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ nunmehr das Konto 1640
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der EU“ verbucht.
Aufgrund der unterschiedlichen Bilanzpositionszuordnungen ist hier der 3-steller 164 nicht
ausreichend.

Hinzu kommt, dass das korrekte Konto 1798 Zinsabschlagsteuer“ ab 2013 in der Bilanz-
position 2.4 unter sonstige Vermögensgegenstände“ zu verwenden ist. Die Begriffe Kapital-
ertragsteuer, Zinsabschlagsteuer und Abgeltungssteuer sind inhaltlich deckungsgleich. Die-
ses Konto zählt nicht zu den sogenannten durchlaufenden Geldern. Eine Korrektur sollte mit
einem späteren Jahresabschluss vorgenommen werden.

»Eine Umsetzung ist nicht erfolgt.

4. Für die Forderungen aus Mieten und Pachten wurden ebenfalls unter dem Konto 1640 pri-

vatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der EU“ abgebildet.
Hier wäre eine Zuordnung zu der Kontenart 165 privatrechtliche Forderungen gegen den
privaten Bereich korrekt gewesen.

Eine Umsetzung ist nicht erfolgt.

5. Soweit die Erstattung sich auf bei dem Abwasserwerk zu aktivierende Anlagen bezieht, für
die dort entsprechende Gebühren bzw. Beiträge erhoben werden, besteht kein Sonderposten
gegenüber der UHGW, sondern eine Minderung der Aktivposition mit der Folge des ebenfalls
anzupassenden Sonderposten des Landes. Hierzu sollte die erfolgte Aktivierung und Passi-
vierung im Kernhaushalt bzw. Abwasserwerk nochmals überprüft werden.

»Eine Umsetzung ist nicht erfolgt.

6. Bei der Verbuchung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
sind die Vorgaben des 8 50 KV M-V und 8 12 GemHVO-Doppik M-V einzuhalten.

D»Es handelte sich um eine Feststellung des Jahresabschlusses 2015.

7. Sofern kein gültiges Zertifikat des Softwareanbieters der im Rechnungswesen eingesetzten
Software vorliegt, sind durch die Kommune als Anwender selbst umfassende Tests auf haus-
haltsrechtliche und IT-technische Mindeststandards durchzuführen und zu dokumentieren.
Eine entsprechende Dokumentation konnte im Rahmen der Prüfung durch das Fachamt
nicht vorgelegt werden. Dies stellt einen Mangel in der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung
dar.

Eine Umsetzung ist nicht erfolgt.



A Analyse der Vermögens, Ertrags- und Finanzlage

4.1 Vermögenslage

In der folgenden Übersicht sind die Posten der Bilanz zum 31.12.2016 nach wirtschaftlichen und
finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Werten des Vorjahresab-
schlusses zum 31.12.2015 gegenübergestellt worden.

Es zeigt sich folgendes Bild:

31.12.2015 31.12.2016 Abweichung

in EUR in EUR in EUR

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00

Sachanlagen 0,00 0,00 0,00

Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00

Vorräte 476.034,44 476.034,44 0,00
- Privat nutzbare Objekte 475.116,86 475.116,86 0,00
- Öffentl. nutzbare Objekte 917,58 917,58 0,00

Forderungen 5.424,31 5.290,87 -133,44

Liquide Mittel 9.468,36 84.487,26 75.018,90

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 0,00

Bilanzsumme Aktiva 490.927 ,11 565.812,57 74.885,46

Passiva

Kapitalrücklage 264.512,86 264.512,86 0,00

Zweckgebundene Rücklage 0,00 0,00 0,00

Ergebnisvortrag 0,00 0,00 0,00

Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00
= Eigenkapital 264.512,86 264.512,86 0,00

Sonderposten 208.240,88 288.057,86 79.816,98
- Sonderposten zum Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00
- Sonderposten privat nutzbare Objekte 210.604,00 210.604,00 0,00
- Sonderposten öffentlich nutzbare Objekte 0,00 0,00 0,00
- Erhaltene Anzahlungen aufSonderposten -2.363,12 71.453,86 79.816,98

Rückstellungen 0,00 0,00 0,00

Verbindlichkeiten 18.173,37 13.241,85 -4.931,52
- Anzahlungen auf Bestellungen der Gemeinde 0,00 0,00 0,00

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 0,00

Bilanzsumme Passiva 490.927,11 565.812,57 74.885,46

Die Vorjahreswerte werden in Klammern angezeigt.

Wirtschaftliche Eigenkapitalquote 97,66% (96,30 %)

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote fasst das Eigenkapital und die zur Finanzierung des Vermö-
gens vereinnahmten Fördermittel in Form der Sonderposten zusammen und setzt sie ins Verhältnis
zur Bilanzsumme.



Diesen Mitteln stehen das Anlage- sowie das Vorratsvermögen mit insgesamt 84,13 % (96,97 %) der
Bilanzsumme entgegen.

Aktiva

A.1 Anlagevermögen 0,00 EUR (0,00 EUR)

Das Anlagevermögen ist der Teil des Vermögens, welcher der dauerhaften Aufgabenerfüllung dient.
Das Anlagevermögen setzt sich grundsätzlich zusammen aus den immateriellen Vermögensgegen-
ständen, den Sachanlagen und Finanzanlagen.

Im SSV werden hierunter regelmäßig lediglich die Zuwendungen (immaterielle Vermögensgegen-
stände) und Darlehen (Finanzanlagen- sonstige Ausleihungen) an Dritte für Sanierungsmaßnahmen
erfasst. Da das Sondervermögen lediglich vorübergehend zu Sanierungszwecken gegründet wurde,
ist die langfristige Bildung eines Anlagevermögens nicht beabsichtigt. Sanierungen öffentlicher Inf-
rastruktur u. ä&. werden nach Abschluss in das Anlagevermögen der UHGW übergeben.

Zuwendungen an Dritte (immaterielle Vermögensgegenstände) sind im SSV nicht ausgereicht wor-
den.

A.2 Umlaufvermögen 565.812,57 EUR (490.927,11 EUR)

Das Umlaufvermögen sind die Werte derjenigen Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt
sind, dauerhaft im Sondervermögen zu verbleiben. Es erfolgen keine Abschreibungen, die Bewertung
erfolgt zum Marktwert im Rahmen des Niederstwertprinzips.

A.2.1 Vorräte

A.2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 476.034,44 EUR (476.034,44 EUR)

Maßnahmen an privat nutzbaren Objekten 475.116,86 EUR (475.116,86 EUR)

Unter dieser Position werden die zur Veräußerung bereit stehenden Grundstücke nach der Kapitel
DA der Städtebauförderrichtlinie erfasst.

Die Einzelgrundstücke mit ihren Werten sind in der Anlage Grundstücksverzeichnis“ zum Anhang
mit den entsprechenden Grundstückswerten aufgeführt. Die von der UHGW einzubringenden Grund-
stücke beliefen sich auf einen Wert von 264.512,86 EUR (264.512,86 EUR) und sind im Vergleich
zum Vorjahr unverändert.

Weitere An- oder Verkäufe sind in 2016 nicht erfolgt. Der im Grundstücksverzeichnis ausgewiesene
Wert der im Zuge des Sanierungsverfahrens angekauften Grundstücke beläuft sich auf unverändert

210.604,00 EUR. Die Werte wurden entsprechend des Niederstwertprinzips bereits zur EÖB gegen-
über den Anschaffungswerten von 346.217,82 EUR wertberichtigt.



Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten 917,58 EUR (917,58 EUR)

Folgende Maßnahme ist dargestellt:

Angaben in EUR

Maßnahme Bestand per Zugang Aktivierung/ | Ausweis der Ver- | Bestand per
31.12.2015 Ausbuchung | bindlichkeiten | 31.12.2016

Dorfstraße 917,58 917,58 917,58

Summe 917,58 917,58| 917,58

Aus dem Hhj. 2013 waren hier Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten ausgewiesen, die
auch in 2016 noch nicht ausgezahlt wurden.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.290,87 EUR (5.424,31 EUR)

A.2.2.2 Privatrechtliche Ford. aus Lieferungen u. Leistungen 16,84 EUR (16,84 EUR)

Der Liquiditätsbestand des Treuhandvermögens wurde zum Bilanzstichtag noch nicht an die UHGW
ausgezahlt und belief sich auf 2.925,98 EUR. Dieser wurde auf das korrekte Konto in 2014 umge-
bucht. Es verbleiben bis 2013. aufgelaufene Zinseinzahlungen auf diesem Treuhandkonto i. H. v.

insgesamt 16,84 EUR.

A 2.2.6 Forderungen gegen den sonst. Öffentlichen Bereich 2.348,05 EUR (2.481,49 EUR)

In den Forderungen ausgewiesen sind hier Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Solidaritäts-
zuschlägen und Kapitalertragssteuern i. H. v. 170,76 EUR. Der Ausweis dieser Forderung hätte auf
dem Forderungskonto 1798 Zinsabschlagssteuer in der Bilanzposition 2.2.7 Sonstige Vermögens-
gegenstände erfolgen müssen. Nach Aussage des Fachamtes wird auf eine Umbuchung verzichtet,
da diese Forderung in 2017 ausgeglichen wird. Des Weiteren sind hier Forderungen für Mieten und
Pachten i, H. v. 2.177,29 EUR ausgewiesen.

Feststellung:

Für die Forderungen aus Mieten und Pachten gegenüber der UHGW wurde das Konto
16400000 verwendet. Dieses Konto bezieht sich auf Forderungen gegenüber der EU und muss
It. landeseinheitlichem Kontenplan aufgrund der Differenzierung innerhalb des 3- Stellers be-
züglich der Bilanzposition im Konto 164300 Forderungen gegenüber Gemeinden lauten.

A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 2.925,98 EUR (2.925,98 EUR)

Hier werden die Forderungen aus dem Liquiditätsbestand des Treuhandvermögens gegenüber dem
ehemaligen Sanierungsträger ausgewiesen.

A.2.4 Liquide Mittel 84.487,26 EUR (9.468,36 EUR)

Die Summe der liquiden Mittel ist durch die Kontoauszüge unterlegt und entspricht in der Verände-
rung zum Vorjahresabschluss dem Gesamtsaldo der Finanzrechnung,.
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Passiva
P 1 Eigenkapital 264.512,86 EUR (264.512,86EUR)

P1.1 Kapitalrücklage 264.512,86 EUR (264.512,86 EUR)

Als Kapitalrücklage wäre der von der Stadt eingebrachte Wert der Grundstücke (D.4-Vermögen) aus-
gewiesen, die zum Bilanzstichtag noch nicht weiter veräußert wurden.

Im SSV können aufgrund der hierfür geltenden besonderen Vorschriften keine Jahresüberschüsse
oder Jahresfehlbeträge in der Ergebnisrechnung entstehen.

Unterjährig ergaben sich keine Veränderungen.

Der verbleibende Wert i. H. v. 264.512,86 € wird im Jahresabschluss der UHGW im Rahmen der
Eigenkapitalspiegelbildmethode als Finanzanlage ausgewiesen.

P.2 Sonderposten 288.057,86 EUR (208.240,88 EUR)

Sonderposten werden aufgrund rechtlicher Vorschriften gebildet, wenn Förderungen, Spenden oder
Beiträge Dritter zur Finanzierung von Vermögensgegenständen gewährt wurden. Im SSV werden
dazu aus Vereinfachungsgründen sämtliche gewährte Zuwendungen zusammengefasst und die pro-
zentualen Verhältnisse ermittelt. Da die exakte Zuordnung zu den einzelnen Aktiva nicht möglich ist,
erfolgt eine Aufteilung nach diesen Verhältnissen.

Die Finanzierungsverhältnisse stellen sich laut kontenmäßiger Zuordnung aus der Überleitung zum
Vorjahresabschluss und den Buchungen zum Jahresabschluss wie folgt dar:

Verhältnis 2015 Zugang 2016 Verhältnis 2016
in EUR in % in EUR in %

Land 2.675.987,61 71,48 0,001 2.675.987,61 71,48
Stadt 1.067.499,65 28,52 0,00) 1.067.499,65 28,52
Summe 3.743.487,26 100,00 0,00) 3.743.487,26 100,00

Diese Mittel beziehen sich auf in der Vergangenheit eingegangene Landes-Programmmittel. Die
Maßnahme befindet sich in der Schlussabrechnung. Weitere Programmmittel wurden nicht mehr
geleistet.

Sonderposten für privat nutzbare Objekte 210.604,00EUR (210.604,00 EUR)

Der Gesamtbetrag dieses Sonderpostens ermittelt sich aus der Differenz der privat nutzbaren
Objekte auf der Aktivseite und dem Wert der von der Stadt eingebrachten Grundstücke, der be-
reits als Eigenkapital ausgewiesen wird. Im Jahr 2016 erfolgten keine An- bzw. Verkäufe, die
sich auf den Sonderposten ausgewirkt hätten.
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Sonderposten für Maßnah- Bestand per Zugang Aktivierung/ Ab- Bestand per
men an privat nutzbaren Ob- | 31.12.2015 gang 31.12.2016

jekten

Sopo Land 150.539,74 0,00 0,00 150.339,74
Sopo Stadt 60.064,26 0,00 0,00 60.064,26
Summe 210.604,00 0,00 0,00 210.604,00
Eigenkapital 264.512,86 0,00 0,00 264.512,86
Summe Finanzierungsmittel 475.116,86 0,00 0,00 .475.116,86

Der städtische Anteil am Sonderposten beträgt unverändert 60.064,26 € und ist im Jahresab-
schluss der UHGW unter der Aktivposition A 1.1.5., Konto 0192 geleistete Anzahlungen auf imma-
terielle Vermögensgegenstände darzustellen.

Die Aktivposition der privat-nutzbaren Objekte berücksichtigt daneben die eingebrachten Grundstü-
cke, die im Eigenkapital gespiegelt werden. Veränderungen ergaben sich in 2016 nicht.

(0,00 EUR)Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten 0,00 EUR
Sopo öffentlich . Bestand 2015 Zu/Abgang Aktivierung Restbestand
nutzbare Objekte 2016
Sopo Land 0,00 0,00 0,00 0,00
Sopo Dritte 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
Anteil Stadt 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Finanzie- 0,00 0,00 0,00 0,00
rungsmittel
Netto Verb ge- 917,58 917,58
samt SEB

Der noch nicht aktivierte Restbetrag in den Aktiva der öffentlich-nutzbaren Objekte i. H. v. 917,58
EUR wird bei den Sicherheitseinbehalten unter den sonstigen Verbindlichkeiten dargestellt.

Anzahlungen auf sonstige Sonderposten 77.453,86 EUR (-2.363,12 EUR)

Hier werden grundsätzlich die übrigen in der Bilanz ausgewiesenen und noch nicht für Investitionen
bzw. laufende Zwecke verwendete Mittel zusammengefasst dargestellt.

Anzahlungen auf | Bestand per | Einzahlung | Verwen- Ausgleich Er- | Bestand per
|

sonstige Sonder- | 31.12.2015 dung gebnisrech- 31.12.2016
posten nung

in EUR

Land 3.417,79 0,00 0,00 57.053,18 | 60.470,97

Stadt -5.780,91 0,00 0,00 22.763,80 | 16.982,89

Summe -2.363,12 0,00 0,00 79.816,98 | 77.453,86
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In den Anzahlungen auf Sonderposten verbleiben alle Einzahlungen, die dem Sondervermögen ins-
gesamt zur Verfügung gestellt werden können. Die Mittel werden für den Ausgleich der Ergebnisrech-
nung oder für durchzuführende investive Maßnahmen verbraucht. Das Jahresergebnis weist einen
Überschuss in der Ergebnisrechnung i. H. v. 79.816,98 EUR aus. Entsprechend des Finanzierungs-
verhältnisses erfolgte daher eine Zuführung zu den Anzahlungen auf Sonderposten.

Zusammenfassung:

Der städtische Anteil i, H. v. 16.982,89 EUR (-5.780,91 EUR) wäre in der Bilanz der UHGW unter der
Aktivposition A 1.1.5 Konto 0192 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
auszuweisen gewesen.

Die Zuführung i. H. v. 22.763,80 EUR zum Ausgleich der Ergebnisrechnung hätte im KHH unter den
laufenden Erträgen/ Einzahlungen ausgewiesen werden müssen und ist für die Fortschreibung des
Musters 5a relevant.

Verbindlichkeiten 13.241,85 EUR (18.173,37 EUR)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.777,94 EUR (9.442,80 EUR)

Hier werden noch offene Posten aus der Trägervergütung gegenüber dem ehemaligen Sanierungs-
träger i. H. v. 8.777,94 EUR ausgewiesen.

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich 413,18 EUR (1.762,01 EUR)

Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten für die noch zu zahlende Grundsteuer von 413,18 EUR.

Sonstige Verbindlichkeiten 4.050,73 EUR (6.968,56 EUR)

Hier ist die Verbindlichkeit bezüglich des einbehaltenen Bankbestandes des ehemaligen Sanierungs-
trägers der UHGW i. H. v. 2.925,98 EUR ausgewiesen. Da die UHGW als Fördermittelempfänger in
der Verantwortung steht, die Gelder vollständig den Sanierungsmaßnahmen zuzuführen, wurden die
Mittel in Höhe des fehlenden Bankbestandes in 2015 vom KHH dem SSV vollumfänglich zur Verfü-
gung gestellt. Da die Forderung des Bankbestandes Bestandteil des Klageverfahrens gegen den
ehemaligen Sanierungsträger ist, wurde eine Verbindlichkeit für die UHGW eröffnet, sofern die For-

- derung nach Abschluss des Klageverfahrens durch den ehemaligen Sanierungsträgers ausgeglichen
wird.

Des Weiteren hinausbefindet sich hier noch ein Sicherheitseinbehalt i. H. v. 917,58 EUR, welcher
noch nicht ausbezahlt werden konnte. Darüber hinaus sind hier 207,17 EUR Lastschrifteinzug ver-
bucht worden, welche in das SSV 161 gehören. Eine UB erfolgt in 2017.

Zusammenfassung

Insgesamt wären aus dem SSV im Rahmen der Spiegelbildmethode in der Bilanz der UHGW auf der
Aktivseite 341.560,01 EUR (Vorjahresbestand 356.295,78 EUR) auszuweisen gewesen, die eigen-
kapitalstärkend wirken.

Die Zuführung zu den Anzahlungen auf Sonderposten i. H. v. 22.763,80 EUR zum Ausgleich der
Ergebnisrechnung hätte unter den laufenden Erträgen/ Einzahlungen im KHH ausgewiesen werden
müssen und ist für die Fortschreibung des Musters 5a relevant.
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Ertragslage

Der folgenden Tabelle liegen die Zahlen der Ergebnisrechnung für das Hhj. 2016 zugrunde. Im Ver-
gleich zu den Gesamtermächtigungen für das Hhj. ergibt sich Folgendes:

Gesamter-
Ergebnis mächtigung Abweichung
EUR EUR EUR

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00

Zuwendungen, allgemeine Umla-
gen, sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00
Privat- und öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte 4.961,67 4.700,00 261,67
Kostenerstattungen und -umla-
gen 0,00 0,00 0,00
Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 200,00 -200,00
Sonstige Erträge 85.085,59 79.347,86 5.737,73

Bestandserhöhungen 0,00 0,00 0,00
Bestandsverminderungen 0,00 0,00 0,00

Summe der Erträge 90.047,26 84.247,86 5.799,40
Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen 9.731,32 2.880,58 6.850,74
Abschreibungen 0,00 0,00 0,00

Zuwendungen, allg. Umlagen,
sonstige Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00
Zins- und sonstige Finanzaufwen-
dungen 0,00 0,00 0,00
Sonstige Aufwendungen 80.315,94 75.298,96 5.016,98
Summe der Aufwendungen 90.047,26 78.179,54 11.867,72
Jahresergebnis (vor Rücklagendo-
tierung) 0,00 0,00 0,00
Veränderung der allg. Kapital-
rücklage 0,00 0,00 0,00
Veränderung der zweckgeb. Kapi-
talrücklage 0,00 0,00 0,00
Jahresergebnis (nach Rückla-
gendotierung) 0,00 6.068,32 -6.068,32

Gemäß 8 16 GemHVO-Doppik ist der Haushalt im Ergebnis ausgeglichen, wenn er unter Berücksich-
tigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Fehlbeträge aus Vorjahren waren aufgrund grundsätzlicher Regelungen zum verpflichtenden Aus-
gleich auf 0,00 EUR in der Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung nicht gegeben.

Planmäßig war mit einem Jahresergebnis von 0,00 EUR gerechnet worden.

Gegenüber der Planung erhöhten sich die Gesamtermächtigungen bei den Erträgen um 9.347,86
EUR auf 84.247,86 EUR und bei den Aufwendungen um 3.279,54 EUR auf 78.179,54 EUR.
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Die Verbuchung für eine üpl. und apl. Aufwendung i. H. v. 1.963,00 EUR ist gemäß 8 15 GemHVO
Doppik haushaltsrechtlich nicht korrekt vorgenommen worden. Zur Deckung sollten Mehrerträge bei
den Sachkonten 41720000 i. H. v. 1.133,33 EUR, bei 41740000 i. H. v. 506,67 EUR und bei
46710000 i. H. v. 263,00 EUR dienen. Bei den Konten 41720000 und 41740000 wurden keine
Mehrerträge erzielt und demzufolge können diese nicht zur Deckung von Mehraufwendungen und

Auszahlungen herangezogen werden. Die Mehrerträge bei 46710000 sind jedoch ausreichend ge-
wesen, um als Deckungsauelle zu dienen.

Im Jahresergebnis wurden 0,00 EUR vor/nach der Rücklagenentnahme ausgewiesen. In der Ergeb-
nisrechnung wurde der Haushaltsausgleich damit sowohl jahresbezogen als auch gesetzlich gemäß
8 16 IINr. 1GemHVO erreicht.

Nachfolgend wird auf die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung eingegangen:

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und

sonstige Transfererträge 0,00 EUR (138.382,15 EUR)

Hier werden die umzubuchenden Förderanteile zum Ausgleich der Ergebnisrechnung gebucht. Da
das Jahresergebnis sich positiv dargestellt hat, werden für den Ausgleich keine Erträge verbucht.

Privatrechtliche Leistungsentgeite 4.961,67 EUR (5.029,67 EUR)

Diese beziehen sich auf Vermietung und Verpachtung der privat nutzbaren Objekte im D4 Vermögen.

Zins und sonstige Finanzerträge 0,00 EUR (29,51 EUR)

Zinserträge wurden nicht erzielt.

Sonstige Erträge 85.085,59 EUR (769,61 EUR)

Hier wurden Ausgleichsbeträge nach 8 154 BauGB eingenommen. Mehrerträge i. H. v. 9.347,86 EUR
wurden zur Deckung von Mehraufwendungen für das Verkehrswertgutachten, Honorare, nicht för-
derfähige Kosten für das Hafenamt Wieck und für die Grundsteuer verwendet.

Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Im SSV wird anders als in der Rechnungsführung der Gemeinden vorrangig im Umlaufvermögen ge-
bucht. Dabei erfolgt eine aufwandsorientierte Buchung über den Ertrag im Ergebnishaushalt. Zu-
schreibungen zu den unfertigen Leistungen sind dabei als Erhöhung des Bestandes im Haben, Aus-
buchungen z. B. zugunsten derAktivierung bei der Gemeinde als Verminderung des Bestandes im

Soli darzustellen. So kann es schließlich zu negativen Beträgen kommen, wenn höhere Beträge bei
der Gemeinde zu aktivieren waren als neue im Bau befindliche Maßnahmen hinzukamen.

In 2016 ergaben sich keine Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen.

Die Gesamtsumme der realisierten Erträge erhöhte sich um 5.799,40 EUR zu der Gesamtermächti-
gung, was im Wesentlichen in den Mehrerträgen bei den Ausgleichsbeträgen begründet ist.
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Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 9.731,32 EUR (134.081,56 EUR)

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für ein Verkehrswertgutachten i. H. v.

1.963,00 EUR sowie Rückerstattungen von überzahlten nicht förderfähigen Kosten an den KHH für
bereits abgeschlossene und fertig gestellte Maßnahmen i. H. v. 7.768,32 EUR.

Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen 0,00 EUR (8.302,01 EUR)

Sonstige Aufwendungen 80.315,94 EUR (1.827,37 EUR)

Unter den sonstigen Aufwendungen fallen die Bankgebühren von 85,78 EUR und eine Aufwendung
für die Grundsteuervon 413,18 EUR.

Zum Jahresabschluss wurde ein Überschuss i. H. v. 79.816,98 EUR festgestellt. Zum Ausgleich der
Ergebnisrechnung wurde den Sonderposten in Höhe der Finanzierungsverhältnisse (Land 57.053,18
EUR, Stadt 22.763,80 EUR) dieser Überschuss zugeführt.

Die Gesamtermächtigung der Aufwendungen wurde im -Rechnungsergebnis mit 11.867,72 EUR
überschritten. Diese Abweichung liegt in der erhöhten Einstellung aufgrund des Ausgleiches der Er-
gebnisrechnung begründet.
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4.2 Finanzlage

Der folgenden Tabelle liegen die Zahlungen der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2016 zu-
grunde. Im Vergleich zu den Gesamtermächtigungen für das Hhj. ergibt sich folgendes Bild:

Gesamtermächti-
Ergebnis gung Abweichung
EUR EUR EUR

Summe der laufenden Einzahlun-
gen 90.180,70 105.547,86 -15.367,16
Summe der laufenden Auszah-
lungen 12.243,97 85.947,86 | -73.703,89

Jahresbezogener Saldo der lau-
fenden Ein- und Auszahlungen
vor planmäßiger Tilgung 71.936,73 19.600,00 58.336,73
Summe der Einzahlungen aus In-

vestitionstätigkeit 0,00 53.500,00 -53.500,00
Summe der Auszahlungen aus In-

vestitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00
Saldo der Ein- und Auszahlun-
gen aus Investitionstätigkeit 0,00 53.500,00 -53.500,00
Finanzmittelüberschuss/ Finanz-

mittelfehlbetrag 77.936,73 73.100,00 4.836,73

Einzahlungen aus der Aufnahme
von Krediten für Investitionen 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen für planmäßige
Tilgung von Krediten für Investi-
tionen 0,00 0,00 0,00

sonstige Auszahlungen zur Til-
gung von Krediten für Investitio-
nen 0,00 0,00 0,00
Saldo der Ein- und Auszahlun-
gen aus Krediten für Investitio-
nen 0,00 0,00 0,00

Saldo der durchlaufenden Gelder
und ungeklärten Zahlungsvor-
gängen -2.917,83 0,00 -2.917,83

Veränderung der liquiden Mittel
und der Kassenkredite 75.018,90 73.100,00 1.918,90

Jahresbezogener Saldo der lau- _

fenden Ein- und Auszahlungen 77.936,73 19.600,00 58.336,73
Stand der liquiden Mittel zum
31.12.2016/ 2015 84.487,26 9.468,36 75.018,90

Die Finanzlage bezieht sich auf die während des Kalenderjahres 2016 tatsächlich erfolgten Ein- und
Auszahlungen, die durch die UHGW vorgenommen wurden (Kassenwirksamkeit).
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Sie lässt sich mit dem laufenden Ergebnis des Ergebnishaushaltes nicht direkt vergleichen, da dort
u. a. periodengerechte Abgrenzungen in Form von bilanziell auszuweisenden Forderungen und Ver- °

bindlichkeiten vorzunehmen waren. Der Finanzhaushalt berücksichtigt daneben auch Ein- und Aus-
zahlungen auf zuvor gebildete Forderungen und Verbindlichkeiten bzw. Rechnungsabgrenzungspos-
ten. :

Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen wurden i. H. v. 2.361,96 EUR und bei der Inanspruch-
nahme der ein- und gegenseitigen Deckungsfähigkeit i. H. v. 8.685,90 EUR verbucht. Als Deckungs-
quelle dienten Mehreinzahlungen bei den Sachkonten 61720000 i. H. v. 1.133,33 EUR, 61740000
I. H. v. 506,67 EUR und bei 66710000 i. H. v. 9.347,86 EUR.

Die Verbuchungen der gegenseitigen Inanspruchnahme wurde bei den Konten 61720000 und
61740000 nicht vorgenommen und sind darüber hinaus auch gemäß 8 15 GemHVO-Doppik haus-
haltsrechtlich nicht korrekt. Einzahlungen wurden auf diesen beiden Konten keine verbucht und in-
sofern können diese auch nicht zur Deckung von Mehrauszahlungen dienen. Die Mehreinzahlungen
bei 66710000 i.H. v. 15.085,59 EUR wären unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses bei
den Auszahlungen zur Deckung der Mehrauszahlungen ausreichend gewesen. Im Ergebnis wurden

_

die ursprünglich geplanten Mehraufwendungen/ Auszahlungen nur geringfügig in Anspruch genom-
men.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt war gemäß 8 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik aus dem
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen i. H. v. 21.300,00 EUR unter Berücksichtigung vorzu-
tragender Beträge aus Vorjahren von -20.769,77 EUR zu bilden und planmäßig gegeben.

Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen wurden i. H. v. 2.361,96 EUR und bei der Inanspruch-
nahme der ein- und gegenseitigen Deckungsfähigkeit i. H. v. 7.768,32 EUR verbucht. Als Deckungs-
quelle dienten Mehrerträge bei den Sachkonten 41720000 i. H. v. 1.133,33 EUR, 41740000 i. H.
v. 506,67 EUR und bei 46710000 i. H. v. 9.347,86 EUR.

Die Verbuchungen bei den Konten 61720000 und 61740000 wurden bei den Erträgen/ Einzahlun-
gen nicht richtig dargestellt und sind haushaltsrechtlich nicht korrekt. Auf die Ausführungen zur Er-

gebnisrechnung wird verwiesen.

In den Gesamtermächtigungen sind keine Übertragungen von laufenden Aufwendungen/ Auszahlun-
gen aus dem Vorjahr enthalten. Die Gesamtermächtigung veränderte sich bei den Einzahlungen auf
105.547,86 EUR und bei den Auszahlungen auf 85.947,86 EUR.

Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung wurde durch eine Aufwandsbuchung ausgeglichen und
führte zu einer Zuführung bei den Sonderposten i. H. v. 79.816,98 EUR.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 77.936,73 EUR und
damit zu einer Verbesserung um 58.336,73 EUR.

Die Abweichung resultiert aus der geplanten, aber nicht in Anspruch genommenen Zuführung zu den
Sonderposten zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes, da diese finanzunwirksam erfolgen muss.
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Unter Berücksichtigung des Vortrags des negativen Kassenbestandes von -20.769,77 EUR sowie
einer Korrektur bei den laufenden Auszahlungen aufgrund einer Prüfungsfeststellung zum Jahresab-
schluss 2013 i. H. v. -489,90 EUR wurde der Haushaltsausgleich bei einem positiven Saldo von
57.656,86 EUR erreicht.

Der jahresbezogene als auch der gesetzliche Ausgleich der Finanzrechnung waren gemäß 8 16 Abs.
2 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben.

Der Haushaltsausgleich im SSV ist durch die Sondereffekte der mitzuführenden bestandsverändern-
den Zahlungsverbuchungen nicht unmittelbar mit dem des KHH vergleichbar. Es kann in Folgejahren
durchaus auch zu negativen Salden kommen.

saldo aus Investitionstätigkeit

Planmäßig wurde mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit von 53.500,00 EUR gerechnet.

Über- und außerplanmäßige investive Zahlungen wurden nicht verbucht.

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr wurden für investive Auszahlungen nicht übertragen.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit schließt mit einem Saldo i. H. v. 0,00 EUR (-131.485,15 EUR)
ab, es wurden keine investiven Zahlungen getätigt.

Gesamtfinanzlage

Durch den positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen i. H. v. 77.936,73 EUR wurde ein

jahresbezogener Finanzmittelüberschuss in gleicher Höhe erwirtschaftet.

Der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge i. H. v. -2.917,83 EUR re-
sultiert aus ungeklärten Zahlungsvorgängen i. H. v. -3.125,00 EUR und von einem falsch verbuchten
Lastschrifteinzug i. H. v. 207,17 EUR.

Insgesamt ist so eine Veränderung der liquiden Mittel um 75.018,90 EUR auf nunmehr 84.487,26
EUR zu verzeichnen.

5 Anlagen und Muster zum Jahresabschluss

Gemäß 8 60 Abs. 2 i. V. m. 88 49 bis 53 GemHVO-Doppik sind dem Jahresabschluss verschiedene
Anlagen beizufügen. Diese sind mit dem Anhang des Jahresabschlusses vorgelegt worden.

Die Anlagen zum Jahresabschluss entsprechen grundsätzlich den gesetzlichen Vorschriften. Auf die
Ausführungen unter Pkt. 2.1 wird verwiesen. Sie stimmen mit den Angaben der Bilanz, Ergebnis- und
Finanzrechnung überein.
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5.1 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im

Haushaltsjahr

Laut Muster 5a stellen sich die Bestände zum Vorjahresabschluss und die Liquiditätsentwicklung
zum 31.12.2016 wie folgt dar:

Laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

Anfangsbestand laufende Ein- und Auszahlungen

+ Korrektur des Vortrages

= Bereinigter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen

+ Ergebnis 2016

/. planmäßige Tilgungen von Krediten

Anteil an den liquiden Mitteln zum 31.12.2016

Investive Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Anfangsbestand investive Ein- und Auszahlungen

+ Korrektur des Vortrages

= Bereinigter Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen

+ Ergebnis 2016

= Anteil an den liquiden Mitteln zum 31.12.2016

Durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge:

Anfangsbestand

+ Saldo 2016

Anteil an den liquiden Mitteln zum 31.12.2016

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2015

+ Veränderung 2016

Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2016

Feststellung

Das Muster 5a ist zu korrigieren.
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-20.769,77 EUR

489,90 EUR

-20.279,87 EUR

77.936,73 EUR

0,00 EUR

57.656,86 EUR

26.195,55 EUR

- 489,90 EUR

25.705,65 EUR

0,00 EUR

25.705,65 EUR

4.042,58 EUR

- 2.917,83 EUR

1.124,75 EUR

9.468,36 EUR

75.018,90 EUR

. 84.487,26 EUR



5.2 Übersicht über die über das Ende das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Ermächtigun-
gen

Es wurden keine Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 vorgenommen.

Abschließend wird auf Folgendes hingewiesen:

In die Haushaltswirtschaft der UHGW wurden die Spiegelbuchungen aus den Sondervermögen bis-
lang nicht vollständig übernommen.

Aus den Spiegelbuchungen ergeben sich jährlich aus den investiven Zuweisungen der Stadt Heraus-
rechnungen in den laufenden Saldo. Nach Aufarbeitung der noch offenen Jahresabschlüsse in den
SSV sollte im Zuge einer Gesamtaufstellung eine Korrektur mit dem letzten noch offenen Jahresab-
schluss der UHGW erfolgen. Es ergibt sich daraus ein Risiko für den laufenden Saldo der Finanz-
rechnung und das Jahresergebnis des betreffenden Jahres. In den nachfolgenden Ausführungen
werden die entsprechenden Beträge benannt.

Insgesamt wären im Städtebaulichen Sondervermögen im Rahmen der Spiegelbildmethode in der
Bilanz der UHGW auf der Aktivseite 341.560,01 EUR auszuweisen gewesen, die eigenkapitalstär-
kend wirken.

Im Zuge der Korrektur des Musters 5a wären 22.763,80 EUR als Ertrag/ Einzahlung im KHH dar-
zustellen gewesen.
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6 _Bestätigungsvermerk

Entsprechend 8 1 Abs. 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss
der UHGW. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet
ist. Soweit es der Gegenstand der örtlichen Prüfung erfordert, können sich der Rechnungsprüfungs-
ausschuss und das Rechnungsprüfungsamt sachverständiger Dritter als Prüfer bedienen. Die örtli-
che Prüfung umfasst gemäß 8 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG M-V auch die Prüfung derJahresab-
schlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhal-
tung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung
wurde der Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, der Bilanz, dem An-
hang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens des Städ-
tebaulichen Sondervermögens

Ssanierungsgebiet Wieck Ortskern- SSV 192“

für das Haushaltsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 geprüft.

Der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß 8 60 KV M-V und den relevan-
ten Regelungen der GemHVO-Doppik M-V wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverantwor-
tung des Oberbürgermeisters erstellt.

Aufgabe der örtlichen Prüfung war es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des
Rechnungswesens abzugeben.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 des Städtebaulichen Son-
dervermögens 192 vorgenommen und die Prüfergebnisse in einem Bericht zusammengefasst. Die
Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss und den Anlagen zum Jahres-abschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des auf die Rechnungslegung bezogenen internen
Kontrollsystems sowie die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den Anlagen zum
Jahresabschluss auf Basis von Stichproben beurteilt.

Das Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist der Auffassung, dass
die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Im Ergebnis der Prüfung ergaben sich folgende zu beachtenden Feststellungen:

1. Zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens sowie der Buchführung hat die
Gemeinde Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens bzw. Arbeitsrichtlinien
für die Buchhaltung zu erstellen. Die Prüfung ergab, dass Dienstanweisungen / Arbeitsrichtli-
nien noch nicht vollständig erstellt wurden bzw. im Entwurf vorliegen. Dienstanweisungen /
Arbeitsrichtlinien sind zu erstellen bzw. zu überarbeiten.
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8.

Für die Forderungen aus Erstattung von Solidaritätszuschlägen und Kapitalertragsteuern
wurde anstelle des bisherigen Kontos 1649 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ nunmehr das Konto 1640 pri-
vatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der EU“ verbucht. Auf-
grund der unterschiedlichen Bilanzpositionszuordnungen ist hier der 3-steller 164 nicht ausrei-
chend.
Hinzu kommt, dass das korrekte Konto 1798 Zinsabschlagsteuer“ ab 2013 in der Bilanzposi-
tion 2.4 unter sonstige Vermögensgegenstände“ zu verwenden ist. Die Begriffe Kapitalertrag-
steuer, Zinsabschlagsteuer und Abgeltungssteuer sind inhaltlich deckungsgleich. Dieses Konto
zählt nicht zu den sogenannten durchlaufenden Geldern. Eine Korrektur sollte mit einem spä-
teren Jahresabschluss vorgenommen werden.

Für die Forderungen aus Mieten und Pachten wurden ebenfalls unter dem Konto 1640 privat-
rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der EU“ abgebildet. Hier
wäre eine Zuordnung zu der Kontenart 165 privatrechtliche Forderungen gegen den privaten
Bereich korrekter gewesen.

Soweit die Erstattung sich auf bei dem Abwasserwerk zu aktivierende Anlagen bezieht, für die
dort entsprechende Gebühren bzw. Beiträge erhoben werden, besteht kein Sonderposten ge-
genüber der UHGW, sondern eine Minderung der Aktivposition mit der Folge des ebenfalls an-
zupassenden Sonderposten des Landes. Hierzu sollte die erfolgte Aktivierung und Passivierung
im Kernhaushalt bzw. Abwasserwerk nochmals überprüft werden (Beanstandung JA 2013).

Bei der Verbuchung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie
unechter Deckung sind die Vorgaben des 8 50 KV M-V und 8 12 GemHVO-Doppik M-V zu be-
achten und zukünftig einzuhalten.

Es liegt kein gültiges Zertifikat des Softwareanbieters der im Rechnungswesen eingesetzten
Software vor. Durch die Kommune sind als Anwender selbst umfassende Tests auf haushalts-
rechtliche und IT-technische Mindeststandards durchzuführen und zu dokumentieren. Eine ent-
sprechende Dokumentation konnte im Rahmen der Prüfung durch das Fachamt nicht vorgelegt
werden. Dies stellt einen Mangel in der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung dar.

Die Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermäch-
tigungen hat entsprechend dem für verbindlich vorgeschriebenen Muster 19 der Anlage 3 der
VV der GemHVO-Doppik M-V zu erfolgen.

Das Muster 5a ist zu korrigieren. ’

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen
mit den genannten Einschränkungen den Vorschriften gemäß 8 60 KV M-V und der 88 24 bis 53a
GemHVO-Doppik sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmun-
gen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sa-
nierungsgebietes Wieck-Ortskern - SSV 192.
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Im Ergebnis der Prüfung wird zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Städtebaulichen Sonderver-
mögens Sanierungsgebiet Wieck-Ortskern - SSV 192 entsprechend der vorgelegten Unterlagen er-

gänzend festgestellt:

Das Vermögen (ohne RAP) beträgt zum 31.12.2016 565.812,57 EUR.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalguote beträgt zum 31.12.2016 97,7%.

Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31.12.2016 2,3%.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2016 beträgt 0,00 EUR.

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2016 0,00 EUR.

Das Jahresergebnis 2016 beträgt nach Veränderung der Rücklagen 0,00 EUR.

Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird damit erreicht.

Die Finanzrechnung weist für 2016 einen Saldo der laufenden

Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von 77.936,73 EUR.

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite

verbleibt ein Saldo in Höhe von - 77.936,73 EUR.

Bereinigter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Haushaltsvorjahren beträgt -20.279,87 EUR.

Der Vortrag des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum

31.12.2016 auf neue Rechnung beträgt 57.656,86 EUR.

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2016 ein Haus-
haltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben.

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2016 0,00 EUR.

Die Investitionseinzahlungen betragen in 2016 0,00 EUR.

Investitionskredite waren nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel sind insgesamt gestiegen um 75.018,90 EUR.

Bestand liquide Mittel 31.12.2016 84.487,26 EUR.
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Das Rechnungsprüfungsamt erwartet die zeitnahe Ausräumung der gegebenen Prüfungsfeststellun-
gen mit der Erstellung der Jahresabschlüsse für die folgenden Jahre.

Greifswald, 27.05.2024

vr dl { fl
Dr. Agnes Oestreich

Amtsleiterin des RPAs der UHGW
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Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

Entsprechend 8 1 Abs. 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss
der UHGW. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet
ist. Soweit es der Gegenstand der örtlichen Prüfung erfordert, können sich der Rechnungsprüfungs-
ausschuss und das Rechnungsprüfungsamt sachverständiger Dritter als Prüfer bedienen. Die ört-
liche Prüfung umfasst gemäß 8 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG M-V auch die Prüfung der Jahres-
abschlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Ein-
haltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung
wurde der Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, der Bilanz, dem
Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens des
Städtebaulichen Sondervermögens

Sanierungsgebiet Wieck Ortskern- SSV 192“

für das Haushaltsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 geprüft.

Der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß 8 60 KV M-V und den rele-
vanten Regelungen der GemHVO-Doppik M-V wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverant-
wortung des Oberbürgermeisters erstellt.

Aufgabe der örtlichen Prüfung war es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des
Rechnungswesens abzugeben.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 des Städtebaulichen
Sondervermögens 192 vorgenommen und die Prüfergebnisse in einem Bericht zusammengefasst.
Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf
die Darstellung des durch den Jahresabschluss und den Anlagen zum Jahres-abschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche
Umfeld der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des auf die Rechnungslegung bezogenen internen
Kontrollsystems sowie die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den Anlagen zum
Jahresabschluss auf Basis von Stichproben beurteilt.

Das Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist der Auffassung, dass
die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Im Ergebnis der Prüfung ergaben sich folgende zu beachtenden Feststellungen:

1. Zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens sowie der Buchführung hat die
Gemeinde Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens bzw. Arbeitsrichtli-
nien für die Buchhaltung zu erstellen. Die Prüfung ergab, dass Dienstanweisungen / Arbeits-
richtlinien noch nicht vollständig erstellt wurden bzw. im Entwurf vorliegen. Dienstanweisun-
gen / Arbeitsrichtlinien sind zu erstellen bzw. zu überarbeiten.



8.

Für die Forderungen aus Erstattung von Solidaritätszuschlägen und Kapitalertragsteuern
wurde anstelle des bisherigen Kontos 1649 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ nunmehr das Konto 1640
privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der EU“ verbucht.
Aufgrund der unterschiedlichen Bilanzpositionszuordnungen ist hier der 3-steller 164 nicht
ausreichend.

Hinzu kommt, dass das korrekte Konto 1798 Zinsabschlagsteuer“ ab 2013 in der Bilanzpo-
sition 2.4 unter sonstige Vermögensgegenstände“ zu verwenden ist. Die Begriffe Kapitaler-
tragsteuer, Zinsabschlagsteuer und Abgeltungssteuer sind inhaltlich deckungsgleich. Dieses
Konto zählt nicht zu den sogenannten durchlaufenden Geldern. Eine Korrektur sollte mit ei-
nem späteren Jahresabschluss vorgenommen werden.

Für die Forderungen aus Mieten und Pachten wurden ebenfalls unter dem Konto 1640 pri-

vatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der EU“ abgebildet.
Hier wäre eine Zuordnung zu der Kontenart 165 privatrechtliche Forderungen gegen den pri-
vaten Bereich korrekter gewesen.

Soweit die Erstattung sich auf bei dem Abwasserwerk zu aktivierende Anlagen bezieht, für die
dort entsprechende Gebühren bzw. Beiträge erhoben werden, besteht kein Sonderposten ge-
genüber der UHGW, sondern eine Minderung der Aktivposition mit der Folge des ebenfalls
anzupassenden Sonderposten des Landes. Hierzu sollte die erfolgte Aktivierung und Passi-
vierung im Kernhaushalt bzw. Abwasserwerk nochmals überprüft werden (Beanstandung JA
2013).

Bei der Verbuchung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen so-
wie unechter Deckung sind die Vorgaben des 8 50 KV M-V und 8 12 GemHVO-Doppik M-V zu
beachten und zukünftig einzuhalten.

Es liegt kein gültiges Zertifikat des Softwareanbieters der im Rechnungswesen eingesetzten
Software vor. Durch die Kommune sind als Anwender selbst umfassende Tests auf haushalts-
rechtliche und IT-technische Mindeststandards durchzuführen und zu dokumentieren. Eine
entsprechende Dokumentation konnte im Rahmen der Prüfung durch das Fachamt nicht vor-
gelegt werden. Dies stelit einen Mangel in der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung dar.

Die Übersicht über die über das Ende des Haushaitsjahres hinaus geltenden Haushaltser-
mächtigungen hat entsprechend dem für verbindlich vorgeschriebenen Muster 19 der Anlage
3 der VV der GemHVO-Doppik M-V zu erfolgen.

Das Muster 5a ist zu korrigieren.

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen
mit den genannten Einschränkungen den Vorschriften gemäß 8 60 KV M-V und der 88 24 bis 53a
GemHVO-Doppik sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmun-
gen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sa-
nierungsgebietes Wieck-Ortskern - SSV 192.



Im Ergebnis der Prüfung wird zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Städtebaulichen Sonder-
vermögens Sanierungsgebiet Wieck-Ortskern - SSV 192 entsprechend der vorgelegten Unterlagen
ergänzend festgestellt:

Das Vermögen (ohne RAP) beträgt zum 31.12.2016 565.812,57 EUR.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2016 97,7%.

Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31.12.2016 = 2,3%.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen. 2016 beträgt 0,00 EUR.

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2016 0,00 EUR.

Das Jahresergebnis 2016 beträgt nach Veränderung der Rücklagen 0,00 EUR.

Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird damit erreicht.

Die Finanzrechnung weist für 2016 einen Saldo der laufenden

Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von 77.936,73 EUR.

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite
,

verbleibt ein Saldo in Höhe von 77.936,73 EUR.

Bereinigter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Haushaltsvorjahren beträgt -20.279,87 EUR.

Der Vortrag des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum

31.12.2016 auf neue Rechnung beträgt 57.656,86 EUR.

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2016 ein Haus-
haltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben.

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2016 0,00 EUR.

Die Investitionseinzahlungen betragen in 2016 0,00 EUR.

Investitionskredite waren nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel sind insgesamt gestiegen um 75.018,90 EUR.

Bestand liquide Mittel 31.12.2016 84.487,26 EUR.



Das Rechnungsprüfungsamt erwartet die zeitnahe Ausräumung der gegebenen Prüfungsfeststel-
lungen mit der Erstellung der Jahresabschlüsse für die folgenden Jahre.

Greifswald, 27.05.2024

Apraf
Dr. Agnes Oestreich

Amtsleiterin des RPAs der UHGW



Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zum Jahresabschluss 2016 des

Sanierungsgebietes Wieck-Ortskern - SSV 192

Entsprechend 8 1 Abs. 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss
der UHGW. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet
ist. Soweit es der Gegenstand der örtlichen Prüfung erfordert, können sich der Rechnungsprüfungs-
ausschuss und das Rechnungsprüfungsamt sachverständiger Dritter als Prüfer bedienen. Die ört-
liche Prüfung umfasst gemäß 8 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG M-V auch die Prüfung der Jahres-
abschlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Ein-
haltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung
wurde der Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, der Bilanz, dem
Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens des
Städtebaulichen Sondervermögens

Sanierungsgebiet Wieck-Ortskern - SSV 192

für das Haushaltsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 geprüft.

Die Prüfergebnisse wurden in einem Bericht zusammengefasst und dem Oberbürgermeister vorge-
stellt. Ihm wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, es gab keine Einwände zu den Ausfüh-
rungen im Bericht.

In seinen Sitzungen am 15.05.2024 und 03.06.2024 erörterte der Rechnungsprüfungsausschuss
die Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung sowie den Bericht über die Prüfung des Jahresab-
schlusses 2016 des Sanierungsgebietes Wieck-Ortskern - SSV 192. Der Rechnungsprüfungsaus-
schuss hat sich davon überzeugt, dass die Prüfung den Zwecken der Prüfung des Jahresabschlus-
ses genügt. Eigene Prüfhandlungen wurden vom Rechnungsprüfungsausschuss nicht vorgenom-
men. Der Rechnungsprüfungsausschuss schließt sich den vom Rechnungsprüfungsamt getroffe-
nen Feststellungen an.

Auf dieser Grundlage wird festgestellt, dass der Jahresabschluss 2016 und die den Jahresab-
schluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des 8 60 KV M-V und der 88 24 bis 53a GemHVO-
Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen ent-
sprechen und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sanierungs-
gebietes Wieck-Ortskern - SSV 192 vermitteln.

Das Rechnungsprüfungsamt hat auf Grundlage seiner Prüffeststellungen einen eingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt. Der Rechnungsprüfungsausschuss teilt die Einschätzung des Rech-
nungsprüfungsamtes.

Im Ergebnis der Prüfung wird zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Städtebaulichen Sonder-
vermögens Sanierungsgebiet Wieck-Ortskern - SSV 192“ entsprechend der vorgelegten Unterla-
gen ergänzend festgestellt:

Das Vermögen (ohne RAP) beträgt zum 31.12.2016 565.812,57 EUR.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2016 97,7%.



Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31.12.2016 2,3%.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2016 beträgt 0,00 EUR.

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2016 0,00 EUR.

Das Jahresergebnis 2016 beträgt nach Veränderung der Rücklagen 0,00 EUR.

Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird damit erreicht.

Die Finanzrechnung weist für 2016 einen Saldo der laufenden

Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von 77.936,73 EUR.

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite

verbleibt ein Saldo in Höhe von 77.936,73 EUR.

Bereinigter Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Haushaltsvorjahren beträgt -20.279,87 EUR.

Der Vortrag des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum

31.12.2016 auf neue Rechnung beträgt. 57.656,86 EUR. -

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2016 ein Haus-
haltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben.

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2016 0,00 EUR.

Die Investitionseinzahlungen betragen in 2016 0,00 EUR.

Investitionskredite waren nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel sind insgesamt gestiegen um 75.018,90 EUR.

Bestand liquide Mittel 31.12.2016 84.487,26 EUR.

Die Prüfung hat zu den folgenden wesentlichen Prüffeststellungen geführt:

1. Zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens sowie der Buchführung hat die
Gemeinde Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens bzw. Arbeitsrichtli-
nien für die Buchhaltung zu erstellen. Die Prüfung ergab, dass Dienstanweisungen / Arbeits-
richtlinien noch nicht vollständig erstellt wurden bzw. im Entwurf vorliegen. Dienstanweisun-
‘gen / Arbeitsrichtlinien sind zu erstellen bzw. zu überarbeiten.



2. Für die Forderungen aus Erstattung von Solidaritätszuschlägen und Kapitalertragsteuern
wurde anstelle des bisherigen Kontos 1649 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ nunmehr das Konto 1640
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der EU“ verbucht.
Aufgrund der unterschiedlichen Bilanzpositionszuordnungen ist hier der 3-steller 164 nicht
ausreichend.

Hinzu kommt, dass das korrekte Konto 1798 Zinsabschlagsteuer“ ab 2013 in der Bilanzpo-
sition 2.4 unter sonstige Vermögensgegenstände“ zu verwenden ist. Die Begriffe Kapitaler-
tragsteuer, Zinsabschlagsteuer und Abgeltungssteuer sind inhaltlich deckungsgleich. Dieses
Konto zählt nicht zu den sogenannten durchlaufenden Geldern. Eine Korrektur sollte mit ei-
nem späteren Jahresabschluss vorgenommen werden.

3. Für die Forderungen aus Mieten und Pachten wurden ebenfalls unter dem Konto 1640 pri-

vatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der EU“ abgebildet.
Hier wäre eine Zuordnung zu der Kontenart 165 privatrechtliche Forderungen gegen den pri-
vaten Bereich korrekter gewesen.

4. Soweit die Erstattung sich auf bei dem Abwasserwerk zu aktivierende Anlagen bezieht, für die
dort entsprechende Gebühren bzw. Beiträge erhoben werden, besteht kein Sonderposten ge-
genüber der UHGW, sondern eine Minderung der Aktivposition mit der Folge des ebenfalls
anzupassenden Sonderposten des Landes. Hierzu sollte die erfolgte Aktivierung und Passi-
vierung im Kernhaushalt bzw. Abwasserwerk nochmals überprüft werden (Beanstandung JA
2013).

5. Beider Verbuchung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen so-
wie unechter Deckung sind die Vorgaben des 8 50 KV M-V und 8 12 GemHVO-Doppik M-V zu
beachten und zukünftig einzuhalten.

6. Es liegt kein gültiges Zertifikat des Softwareanbieters der im Rechnungswesen eingesetzten
Software vor. Durch die Kommune sind als Anwender selbst umfassende Tests auf haushalts-
rechtliche und IT-technische Mindeststandards durchzuführen und zu dokumentieren. Eine
entsprechende Dokumentation konnte im Rahmen der Prüfung durch das Fachamt nicht vor-
gelegt werden. Dies stellt einen Mangel in der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung dar.

7. Die Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltser-
mächtigungen hat entsprechend dem für verbindlich vorgeschriebenen Muster 19 der Anlage
3 der VV der GemHVO-Doppik M-V zu erfolgen.

8.. Das Muster 5a ist zu korrigieren.

Insbesondere diese Prüffeststellungen führten zur Einschränkung des Testates. Der Rechnungs-
prüfungsausschuss erwartet die zeitnahe Ausräumung der gegebenen Feststellungen mit der Er-

stellung der Jahresabschlüsse für die folgenden Jahre.



Auf der Grundiage des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 empfiehlt der
Rechnungsprüfungsausschuss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, den
geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 für das Sanierungsgebiet Wieck-Ortskern
- SSV 192 festzustellen und den Oberbürgermeister für das Haushaltsjahr 2016 zu entlasten.

Greifswald, den 03.06.2024

orsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
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